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Stadt Pinneberg 
 

 
 

 
B e k a n n t m a c h u n g 

 
einer öffentlichen Sitzung der Einwohnerversammlung 

am Donnerstag den 19.03.2026 um 18:30 
im Ratssitzungssaal, Rathaus, Bismarckstraße 8, 25421 Pinneberg 

 
T a g e s o r d n u n g 

 
Öffentlicher Teil: 
 
TOP Betreff 
1. Eröffnung der Sitzung 

 
2. Bericht der Verwaltung zum Haushalt 2026 

 
   2.1. Haushalt 2026 - Vorstellung des Haushaltsplans 

 
   2.2. Thementische - Investitionen und Projekte der Stadt Pinneberg 

 
3. Anregungen und Vorschläge der Einwohnerinnen und Einwohner 

 
 
 
Pinneberg, 18.02.2026 Natalina di Racca-Boenigk 
 
Hinweis zur Einwohnerversammlung: 
 
Anschließend an den Bericht der Verwaltung zum Haushalt 2026 gibt es in der Einwohner-
versammlung die Möglichkeit, Anregungen und Vorschläge zu unterbreiten. Einwohnerinnen 
und Einwohnern wird auf Wunsch das Wort erteilt. Über Anregungen und Vorschläge aus der 
Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen, wenn eine Abstimmung beantragt wird. Vor 
der Abstimmung sind die Anregungen und Vorschläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als 
angenommen, wenn für sie die Stimmen von mehr als der Hälfte der anwesenden Einwohne-
rinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung über Anregungen und Vor-
schläge, die nicht Angelegenheiten der Stadt betreffen, ist nicht zulässig.  
 
Anregungen der Einwohnerversammlung, für deren Entscheidung die Ratsversammlung zu-
ständig ist, sollen dieser unverzüglich zur Behandlung vorgelegt werden. 
 
Die Tagesordnung der Einwohnerversammlung kann ergänzt werden, wenn mindestens ein 
Drittel der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden ist. Die Einwohner-
versammlung kann sich allerdings nur mit wichtigen Selbstverwaltungs-angelegenheiten der 
Stadt Pinneberg befassen.  
 
Bezüglich der Durchführung der Einwohnerversammlung wird darauf hingewiesen, dass 
nach der Gemeindeordnung nur diejenigen Personen Einwohnerinnen und Einwohner der 
Stadt Pinneberg sind, die in ihr wohnen. 
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